
 

Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 

 

Beschluss 

Nr. 25/37/08G 

Vom 10.09.2025 

 P241746 

 
 

Teilrevision Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen vom 4. Juni 2008 
(Familienzulagengesetz; EG FamZG) betreffend Einführung voller Lastenausgleich und Höhe der 
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24.1746.02, Bericht der WAK vom 26.06.2025 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, 

nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungsrates Nr. 24.1746.01 vom 11. Dezember 2024 sowie 

in den Bericht der Wirtschafts- und Abgabekommission Nr. 24.1746.02 vom 26. Juni 2025, 

beschliesst: 

I. 

Das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz; EG FamZG) 

vom 4. Juni 2008 1) (Stand 1. Januar 2020) wird wie folgt geändert: 

§  27b Abs. 1 (geändert), Abs. 1
bis

 (neu), Abs. 2 (geändert), Abs. 2
bis

 (neu) 

1 Die Familienausgleichskassen, die eine Mehrbelastung aus den Zulagenzahlungen an Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer oder an Selbständigerwerbende aufweisen, erhalten einen jährlichen Ausgleichsbeitrag. 

Als Grundlage für die Berechnung dieses Beitrags dient der Lastenausgleichssatz.  

1bis Zur Ermittlung des für das entsprechende Kalenderjahr massgebenden Lastenausgleichssatzes werden 

von allen Familienausgleichskassen einerseits die beitragspflichtige Einkommenssumme und andererseits 

das Total der gemäss gesetzlichem Umfang geleisteten Familienzulagen ermittelt.  

2 Das Total der Familienzulagen im Verhältnis zur Einkommenssumme ergibt den in Prozenten 

ausgedrückten Lastenausgleichssatz. Der Risikosatz der einzelnen Kasse ergibt sich aufgrund der gleichen 

Berechnung auf Kassenebene. 

2bis Die beitragspflichtige Einkommenssumme ist gleich der Lohnsumme der Arbeitnehmenden, inklusive 

derjenigen ohne beitragspflichtige Arbeitgebenden, und der beitragspflichtigen Summe der Einkommen aus 

selbständiger Erwerbstätigkeit, beides berechnet gemäss AHV-Gesetzgebung. 

                                            
1) SG 820.100 

https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/820.100/de
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II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 


